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Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 16.07.2025 (SB) 

Öffentliche Sitzung 

Kurzübersicht 

zum beiliegenden Beschluss 

Anlass Petition an den Stadtrat der Landeshauptstadt München 

Inhalt Der Stadtrat wird gebeten, einen Antrag auf Rücknahme einer 
festgesetzten Dienstbarkeit im Namen der Eigentümer und Be-
wohner der Lenbachgärten zu stellen. Konkret handelt es sich um 
die Dienstbarkeit des Passier- bzw. Wegerechts zwischen der So-
phienstraße und der Karlstraße. 

Gesamtkosten / 
Gesamterlöse 

(-/-) 

Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein 

Entscheidungs-
vorschlag 

1. Die Petition wird zur Kenntnis genommen. 
2. Der Bitte des Petenten wird nach Maßgabe der vorstehenden 

Ausführungen unter Punkt I.2 nicht entsprochen. 
3. Der Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1937, Karl-, Meiser-, 

Sophien- und Luisenstraße bleibt unverändert in Kraft. 
4. Für den nächtlichen Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr wird eine 

Schließung der Durchwegung auf einem Abschnitt, auf dem 
eine Schließung errichtet werden kann, temporär ermöglicht. 
Es bietet sich der Bereich ausgehend von der Sophienstraße 
zwischen den Anwesen Sophienstraße 16 und 24 bis zur Öff-
nung hin zur sog. „Piazetta“ an. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Petenten das Ergebnis 
der Stadtratsbefassung mitzuteilen. 

6. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

Gesucht werden kann 
im RIS auch unter 

Petition; Aufhebung einer Dienstbarkeit 

Ortsangabe Alter Botanischer Garten, Sophienstraße 16-22, Stadtbezirk 03 
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Anlagen: 

1. Lage mit Stadtbezirkseinteilung 

2. Grundstück mit Umgebung 

3. Plan Dienstbarkeit des Passier- bzw. Wegerechts zwischen der Sophienstraße und 
Karlstraße 

4. Antrag auf Aufhebung einer Dienstbarkeit (Petition) 

5. Stellungnahme des Kreisverwaltungsreferates vom 05.02.2025 

6. Stellungnahme des BA 03 

 

 

Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 16.07.2025 (SB) 

Öffentliche Sitzung 

I. Vortrag der Referentin 

1. Ausgangslage 

Die Eigentümergemeinschaft in der Sophienstraße 16-22 ist unmittelbar von den Ereignis-
sen in den Passagen zwischen Sophienstraße und Karlstraße betroffen und fühlt sich 
durch diese gestört. Die Durchwegung der betreffenden Passagen wurde per Dienstbar-
keit für die Allgemeinheit durch das Planungsgebiet für den Bebauungsplan mit Grünord-
nung Nr. 1937, Lenbachgärten zwischen Karl-, Meiser-, Sophien- und Luisenstraße fest-
gesetzt. 

Da der vorliegende Antrag auf einer Petition beruht, ist dieser beschlussmäßig zu behan-
deln. Hierfür wird auf den Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 25.03.2015 
– „Einführung eines Petitionsverfahrens bei der Landeshauptstadt München“ (Sitzungsvor-
lagen Nr. 14-20 / V 02020) verwiesen. 

Zuständig für die Beschlussfassung ist der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung 
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gemäß § 7 Abs. 1 Ziffer 11 der Geschäftsordnung des Stadtrats der Landeshauptstadt 
München, weil es sich bei der Bauleitplanung für die Lenbachgärten und den damit im Zu-
sammenhang stehenden Vorgängen um eine Angelegenheit des Referats für Stadtpla-
nung und Bauordnung handelt. 

 

2. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt wie folgt Stellung: 

Planerisches Ziel des o.g. Bebauungsplanes war insbesondere eine Nutzungsmischung 
und Vernetzung zu den nordwestlich angrenzenden Wohnquartieren zur Belebung des 
Viertels. Daher wurde eine Durchwegung per Dienstbarkeit für ein Gehrecht zugunsten 
der Allgemeinheit durch das Planungsgebiet festgesetzt, welche sowohl die Nord/Süd- als 
auch die Ost/Westverbindung sicherstellte sowie eine Attraktivitätssteigerung der südli-
chen Maxvorstadt erreichen sollte. Darüber hinaus sollte die Anbindung zum Zentrum für 
Fußgänger verbessert werden. Zur Akzentuierung der Kirche St. Bonifaz wurde ein Platz 
an der Karlstraße per Dienstbarkeit festgesetzt. 

Diese Ziele sind aus Sicht der Stadtplanung heute weiterhin zu verfolgen. Allenfalls könnte 
hier eine vorübergehende nächtliche Schließung der Durchwegung hingenommen wer-
den. Tagsüber ist die Durchwegung aus den zuvor genannten städtebaulichen Gründen 
aufrecht zu erhalten. 

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Umstände, die hier beschrieben und be-
klagt werden (s. Anlage), nicht mit städtebaulichen, sondern mit ordnungsrechtlichen Mit-
teln zu lösen sind.  

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung kommt zu dem Ergebnis, dass der Bitte 
des Petenten auf Änderung des bestehenden Bebauungsplans nach Maßgabe der vor-
stehenden Ausführungen nicht entsprochen werden kann. Allerdings kann eine Vereinba-
rung mit der Wohnungseigentümergemeinschaft abgeschlossen werden, die für den 
nächtlichen Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr eine vorübergehende Schließung der Durch-
wegung auf einem begrenzten Abschnitt, auf dem eine Schließung errichtet werden kann, 
ermöglicht wird. Es bietet sich der Bereich ausgehend von der Sophienstraße zwischen 
den Anwesen Sophienstraße 16 und 24 bis zur Öffnung hin zur sog „Piazzetta“ an. 

 

Das Kreisverwaltungsreferat hat hierzu eine Stellungnahme abgegeben und zeichnet die 
Beschlussvorlage mit (Anlage 5). 

 

Anhörung des Bezirksausschusses 

Der betroffene Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 03 – Maxvorstadt wurde gemäß § 9 
Abs. 3 (Katalog des Referates für Stadtplanung und Bauordnung, Ziffer 1.2) Bezirksaus-
schuss-Satzung angehört und hat folgende Stellungnahme (Anlage 6) abgegeben. 

Danach besteht Einverständnis mit der vorübergehenden Vereinbarung den Durchgang 
von der Sophien- zur Karlstraße in bestimmten Zeitabschnitten zu schließen. Wegen der 
Herbst- und Wintermonate wird jedoch eine Schließung von 20.00 Uhr an vorgeschlagen. 

Im Gremium wurde zudem diskutiert, ob eine Sperrung Sinn macht oder ob dies nicht zu 
einer „Gated Community“ führt. Die meisten Mitglieder sprachen sich für die Sperrung von 
20:00 Uhr bis 06:00 Uhr aus, da es hierzu bereits Bürgerbeschwerden gibt und so tags-
über weiterhin ein Durchgehen ermöglicht wird. Es wäre also ggf. ein Gewinn für die An-
wohner, denn der Durchgang wird quasi nicht als solcher von Externen verwendet, wofür 
die Dienstbarkeit einst gedacht war. Es wird zudem darum gebeten, die Schließung zu 
evaluieren und zu begleiten, damit der gewünschte Effekt auch nachvollzogen werden 
kann. In diesem Sinne wird angeregt, die Schließung vorerst auf zwei Jahre zu ermögli-
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chen und im Anschluss auf Grundlage der Evaluation ggf. zu verstetigen. 

 

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 

Der vorgeschlagene Zeitraum einer Schließung von einem Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr 
richtet sich nach der gesetzlich geregelten Nachtruhe. Daher soll an diesem Zeitraum 
festgehalten werden, um das grundsätzliche planerische Ziel der Vernetzung zu den 
nordwestlich angrenzenden Wohnquartieren erreichen zu können. 

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 03 – Maxvorstadt hat einen Abdruck der Vorlage 
erhalten. 

Der Korreferent des Referats für Stadtplanung und Bauordnung, Herr Stadtrat Paul Bi-
ckelbacher und die Verwaltungsbeirätin, Stadträtin Simone Burger haben einen Abdruck 
der Beschlussvorlage erhalten. 

II. Antrag der Referentin 

Ich beantrage Folgendes: 

 

1. Die Petition wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Bitte des Petenten wird nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen unter 
Punkt I.2 nicht entsprochen. 

3. Der Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1937, Karl-, Meiser-, Sophien- und Luisen-
straße bleibt unverändert in Kraft. 

4. Für den nächtlichen Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr wird eine Schließung der Durch-
wegung auf einem Abschnitt, auf dem eine Schließung errichtet werden kann, tempo-
rär ermöglicht. Es bietet sich der Bereich ausgehend von der Sophienstraße zwischen 
den Anwesen Sophienstraße 16 und 24 bis zur Öffnung hin zur sog. „Piazetta“ an. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Petenten das Ergebnis der Stadtratsbefassung 
mitzuteilen. 

6. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 
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III. Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

Der / Die Vorsitzende Die Referentin 

Ober-/Bürgermeister/-in 
 

Prof. Dr. (Univ. Florenz) 
Elisabeth Merk 
Stadtbaurätin 
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IV. Abdruck von I. mit III. 

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP) 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 

an das Revisionsamt 

z.K. 

 

V. Wv. Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt. 

2. An das Direktorium HA II – BA (Geschäftsstelle Mitte) 

3. An das Direktorium - D-I-ZV 

4. An den Bezirksausschuss 03 – Maxvorstadt 

5. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung - SG3 

6. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I 

7. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II/22P 

8. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II/24B 

9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA III 

10. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV/22V 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

11. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II/20V 

Zum Vollzug des Beschlusses. 

 

 

 

Am 

 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3 
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Übersichtsplan zum
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1937
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